
men die Gerichte weiterhin dadurch Einfluß, 
daß sie den Leitern der betreffenden Organe 
des Staatsapparates gemäß § 19 Abs. 2 GVG 
entsprechende Hinweise und Empfehlungen 
geben.15

7.6.
Funktion und Befugnisse 
der Staatsanwaltschaft 
zur Gewährleistung der Rechte 
der Bürger in der Tätigkeit 
der Organe des Staatsapparates

Einen bedeutenden Beitrag zur Durchsetzung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Arbeit 
der Organe des Staatsapparates leistet die 
Staatsanwaltschaft der DDR. Die Staatsan
waltschaft wacht auf der Grundlage der Geset
ze und anderen Rechtsvorschriften über die 
strikte Einhaltung der Gesetzlichkeit, schützt 
die Bürger vor Gesetzesverletzungen, leitet 
den Kampf gegen Straftaten und sichert, daß 
die Personen, die Verbrechen oder Vergehen 
begangen haben, vor Gericht zur Verantwor
tung gezogen werden (Art. 97 Verfassung). Ihr 
obliegt es, in Verwirklichung der Beschlüsse 
der Partei der Arbeiterklasse auf der Grund
lage der Verfassung, der Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften „über die strikte Einhal
tung der sozialistischen Gesetzlichkeit durch 
die Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Orga
ne, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen, 
Genossenschaften, gesellschaftlichen Organi
sationen und Bürger zu wachen (Allgemeine 
Gesetzlichkeitsaufsicht) “ 16.

Die Staatsanwaltschaft der DDR erfüllt ih
re Aufgaben unter Beachtung der Grundsätze, 
die W. I. Lenin in Anwendung des Prinzips des 
demokratischen Zentralismus für die Staatsan
waltschaft der jungen Sowjetmacht entwickel
te. Lenin betonte die Aufgabe der Staatsan
waltschaft, eine einheitliche Auffassung und 
Anwendung der Gesetzlichkeit im ganzen 
Land zu sichern, und hielt eine spezielle staats- 
anwaltschaftliche Aufsicht darüber für not
wendig, ob die Handlungen der staatlichen Or
gane und Staatsfunktionäre mit den Gesetzen 
übereinstimmen. Aus dem Prinzip der revolu
tionären Gesetzlichkeit und seiner einheitli
chen Anwendung leitete er die Forderung nach 
einem streng zentralistischen Aufbau und 
demzufolge nach straffer zentraler Leitung der

Staatsanwaltschaft ab, die zudem „keine admi
nistrativen Machtbefugnisse“ haben darf.17

Diese Leninschen Forderungen werden in 
der DDR konsequent verwirklicht. Das be
zieht sich sowohl auf die straffe zentrale Lei
tung der Staatsanwaltschaft durch den Gene
ralstaatsanwalt der DDR, auf ihren Aufbau 
wie ihre Arbeitsmethoden. Die Staatsanwalt
schaft stützt sich bei der Erfüllung ihrer Aufga
ben auf die Mitwirkung der Werktätigen und 
mobilisiert die gesellschaftlichen Kräfte, um 
die sozialistische Gesetzlichkeit sowie Ord
nung, Disziplin und Sicherheit zu gewährlei
sten. Besonders wichtig ist dafür die Zu
sammenarbeit der Staatsanwaltschaft mit den 
örtlichen Volksvertretungen und deren Orga
nen.18

7.6.1.
Zum Inhalt
der Allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht 
der Staatsanwaltschaft

Eine wesentliche inhaltliche Seite der Allge
meinen Gesetzlichkeitsaufsicht wie aber auch 
der anderen Aufgabenbereiche (Aufsichts
zweige) der Staatsanwaltschaft besteht im 
Schutz der Rechte der Bürger. „Der Schutz der 
Rechte der Bürger ist ein Wesenszug der gesam
ten staatsanwaltschaftlichen Aufsicht und inso
fern komplexer Natur, als er eine Aufgabe aller 
ihrer Zweige ist. “19

Die gesetzlichen Regelungen gehen davon 
aus, daß die Stäatsanwaltschaft gegen alle Ver
letzungen der in Rechtsvorschriften veranker
ten Rechte der Bürger Vorgehen kann. Die 
Bürger können sich mit Eingaben an die 
Staatsanwaltschaft wenden, die diese sorgfäl
tig und schnell zu bearbeiten hat (§4 Abs. 2 
St AG). Ebenso kann die Staatsanwaltschaft 
aus eigener Initiative Maßnahmen zur Wieder-

15 Zur Gerichtskritik, zu Hinweisen und Empfeh
lungen vgl. Grundlagen der Rechtspflege, 
a.a.O.,S.94ff.

16 §3 4. Stabstr. StAG; zur Allgemeinen Gesetz
lichkeitsaufsicht vgl. auch Grundlagen der 
Rechtspflege, a. a. O., S. 153ff.

17 W. I. Lenin, „Über ,doppelte4 Unterordnung 
und Gesetzlichkeit“, in: Werke, Bd.33, Berlin 
1962, S. 350.

18 Vgl. §§4 u. 9 StAG, §§38, 56 u. 79 GöV; vgl. 
auch 15.1.3.

19 Grundlagen der Rechtspflege, a. a. O., S. 126.
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